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Vorwort

Die kurzlebige und oft unübersichtliche Gesetzgebung macht es denen, die sich mit dem Steuer-
recht auseinandersetzen müssen, immer schwerer, den Überblick zu behalten. Die Verwaltung 
reagiert auf die Aktivitäten des Gesetzgebers mit einer Flut von Verwaltungsanweisungen. Hin-
zu kommt, dass die Rechtsprechung zunehmend an Bedeutung gewinnt, insbesondere da im-
mer häufiger Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit einzelner steuerlicher Vorschriften geltend ge-
macht werden.
Auch das Lohnsteuerrecht unterliegt ständigen Veränderungen, die durch Gesetzgebung, Ver-
waltung und Rechtsprechung verursacht sind. Arbeitgeber und alle mit dem Lohnsteuerrecht be-
fassten Mitarbeiter stehen deshalb regelmäßig vor neuen Herausforderungen, denen sie nur mit 
besten Kenntnissen über die aktuelle Rechtslage begegnen können. 
Der vorliegende Band soll nicht nur einen Überblick über das Lohnsteuerabzugsverfahren ver-
schaffen, sondern vor allem Hilfestellung bei den immer „heiß“ diskutierten Problemfeldern ge-
ben. So wurde z. B. der Abgrenzung von Arbeitslohn gegen Aufwand im eigenbetrieblichen Inter-
esse des Arbeitgebers, den Themenbereichen Sachzuwendungen, betriebliche Altersversorgung, 
Reisekosten und der Pauschalversteuerung besondere Bedeutung beigemessen. Alle Bereiche 
wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtslage, der neuesten Verwaltungsanweisungen 
und der jüngsten Rechtsprechung behandelt.
Hinweis für den Leser: Soweit in Beispielen die Jahreszahlen 01 bzw. 02 angegeben sind, handelt 
es sich um fiktive Jahreszahlen.
Verlag und Autorin hoffen, dass dieser Band für den Leser eine zuverlässige Hilfe sein wird, wenn 
es um die schnelle und sichere Beantwortung lohnsteuerlicher Fragen im Lohnabzugsverfahren 
geht. Für Anregungen und Hinweise, die der Verbesserung des Bandes dienen, sind wir jederzeit 
dankbar.

Burscheid, im Februar 2008
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Die Grundbegriff e des Lohnsteuerrechts§ 1 

A. Das Arbeitsverhältnis

AllgemeinesI. 

Die Begriffe „Arbeitnehmer“, „Arbeitgeber“ und „Arbeitslohn“ haben zentrale Bedeutung im 
Lohnsteuerrecht. Das Lohnsteuerrecht greift nämlich nur dann ein, wenn dem Arbeitnehmer aus 
einem gegenwärtigen oder einem früheren Dienstverhältnis Arbeitslohn zufließt. 
Arbeitnehmer ist gem. § 1 Abs. 1 LStDV nicht nur, wer in einem aktiven Beschäftigungsverhält-
nis steht, sondern auch wer aus einem früheren eigenen Beschäftigungsverhältnis (z. B. Beamte 
im Ruhestand, Werkspensionäre) bzw. aus dem früheren Beschäftigungsverhältnis eines Rechts-
vorgängers (Witwen- bzw. Waisenpension, Sterbegelder) Arbeitslohn bezieht.
Unbeachtlich ist im Steuerrecht, auf welcher rechtlichen Grundlage das Arbeitsverhältnis beruht. 
Dies kann sowohl ein Arbeitsvertrag nach bürgerlichem Recht, als auch ein besonders ausgestal-
tetes Dienst- und Treueverhältnis (Beamte, Richter, Soldaten) sein. Hier wird deutlich, dass die 
Begriffsbestimmung im Steuerrecht nicht identisch mit der im Sozialversicherungsrecht ist.
Ein Arbeitsverhältnis liegt vor, wenn der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber seine Arbeitskraft 
schuldet, in den Betrieb des Arbeitgebers eingegliedert ist und dessen Weisungen zu folgen hat. 
Wesentliches Merkmal ist damit die Unselbstständigkeit des Arbeitnehmers gegenüber seinem 
Arbeitgeber. Arbeitnehmereigenschaft und Unternehmerrisiko schließen einander grundsätzlich 
aus. Maßgebend für die Beurteilung ist hier das Gesamtbild der Verhältnisse. 
Eine bestimmte Tätigkeit kann von der sie ausübenden Person insgesamt nur selbstständig oder 
nicht selbstständig ausgeübt werden. 

Beispiel: >

Der Buchhalter einer Firma wird von seinem Chef gebeten, die anstehende Betriebsprüfung zu betreuen. Die dadurch 
anfallenden Überstunden werden gesondert vergütet.

Die Betreuung der Betriebsprüfung ist Ausfl uss aus dem bestehenden Dienstverhältnis und steht dazu in engem Zu-
sammenhang (Hilfsgeschäft). Die zusätzliche Vergütung dieser „Nebenpfl icht“ steht der Annahme eines einheitlichen 
Beschäftigungsverhältnisses nicht entgegen.

Andererseits kann eine Person mehreren Tätigkeiten nachgehen, die teils nicht selbstständig, teils 
selbstständig ausgeübt werden. 

Beispiele: >

Ein angestellter Landschaftsgärtner betreibt selbstständig eine kleine Gärtnerei. ■

Ein beim Landgericht tätiger Richter ist selbstständig schriftstellerisch tätig. ■

Ein Finanzbeamter, der seiner regulären Arbeit in einem Finanzamt nachgeht, übernimmt in einer privatrechtlich  ■

organisierten Fortbildungseinrichtung zusätzliche freie Vortragstätigkeit, die gesondert vergütet wird. Die Tätigkeit 
in der Fortbildung ist nicht Ausfl uss der Haupttätigkeit und wird nicht weisungsgebunden ausgeübt. Es handelt sich 
insoweit um eine selbstständig ausgeübte Tätigkeit.

A.

1

2

3

4

5

6
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§ 1 Die Grundbegriff e des Lohnsteuerrechts

EinzelfälleII. 

Liquidationseinnahmen der Chefärzte 1. 

In einem Krankenhaus angestellte Chefärzte beziehen für die Erfüllung ihrer dienstlichen Aufga-
ben ein regelmäßiges Gehalt. In vielen Fällen besteht zwischen dem jeweiligen Krankenhaus und 
dem Chefarzt eine Vereinbarung, nach der es diesem erlaubt ist, auf eigene Rechnung wahlärztli-
che Leistungen zu erbringen.
Während das vom Krankenhaus gezahlte Gehalt zweifelsfrei als Arbeitslohn zu beurteilen ist, 
können die Liquidationseinnahmen aus den wahlärztlichen Leistungen sowohl als Arbeitslohn als 
auch als Einnahme aus selbstständiger Tätigkeit beurteilt werden.
Entscheidend für die zutreffende steuerliche Beurteilung der Liquidationseinnahmen ist, ob die 
Erbringung der Wahlleistungen zu den im Chefarztvertrag geregelten Dienstpflichten zählt und 
das Liquidationsrecht des Chefarztes als variable Vergütung eingeräumt wird oder ob es dem 
Chefarzt lediglich gestattet ist, wahlärztliche Leistungen zu erbringen und über diese selbst ab-
zurechnen.
Auf eine selbstständig ausgeübte Tätigkeit deutet hin, dass der Chefarzt einen Behandlungsver-
trag unmittelbar mit dem Patienten abschließt und selbst mit dem Patienten über die erbrachten 
Leistungen abrechnet. 
Die Einnahmen aus den wahlärztlichen Leistungen sind dagegen als Arbeitslohn zu beurteilen, 
wenn

der Behandlungsvertrag zwischen dem Krankenhaus und dem Patienten geschlossen wird;  ■

dies gilt auch dann, wenn der Arzt über die Leistungen auf ein von ihm geführtes persönliches 
Konto liquidiert oder
der Behandlungsvertrag zwischen dem Arzt und dem Patienten geschlossen wird, die Liqui- ■

dation aber durch das Krankenhaus erfolgt.1

Arbeitsverträge mit Angehörigen2. 

Arbeitsverträge zwischen Angehörigen werden von der Finanzverwaltung nur anerkannt, wenn 
sie bürgerlich-rechtlich wirksam geschlossen wurden und tatsächlich wie vereinbart durchgeführt 
werden.2 Insgesamt müssen Vertragsinhalt und tatsächliche Durchführung dem zwischen Frem-
den Üblichen entsprechen.3

Insbesondere bei Arbeitsverhältnissen zwischen Ehegatten kommt es immer wieder zum Recht-
streit mit dem Finanzamt. Dieses verlangt

ernsthafte Vereinbarungen, aus denen alle wesentlichen Pflichten und Rechte der Beteiligten  ■

ersichtlich sind. So müssen die Höhe des vereinbarten Arbeitslohns, der Aufgabenbereich und 
die Arbeitszeit bestimmt sein. Rückwirkende Vereinbarungen werden steuerlich nicht aner-
kannt. Zwar bedarf ein Arbeitsvertrag grundsätzlich nicht der Schriftform, sollte aber zum 
besseren Nachweis zwischen Angehörigen in jedem Fall schriftlich abgeschlossen werden.

1 BFH v. 05.10.2005, VI R 152/01; Hagen/Lucke, NWB 2006 Nr. 28 m. w. N.
2 Vgl. Harz/Meeßen/Wolf, ABC-Führer Lohnsteuer; „Arbeitnehmer“ m. w. N.
3 BMF v. 07.02.2007, IV B 2 – S 2144 – 80/06.

7

8

9

10

11

12

13
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A. Das Arbeitsverhältnis

die tatsächliche Durchführung des Vertrages. Hier ist besonders darauf zu achten, dass die  ■

vereinbarte Arbeitsleistung erbracht wird und der Arbeitslohn vom Arbeitgeber-Ehegatten in 
den Vermögensbereich des Arbeitnehmer-Ehegatten transferiert wird. Nicht anerkannt wird 
ein Arbeitsverhältnis, wenn der Arbeitslohn auf ein privates Konto des Arbeitgeber-Ehegatten 
überwiesen wird, für das dem Arbeitnehmer-Ehegatten lediglich ein Mitverfügungsrecht zu-
steht.
die Angemessenheit der Vergütung. Die Angemessenheit der Vergütung wird in der Regel an- ■

hand betriebsinterner Vergleiche überprüft. Maßgebend für den Vergleich ist die Vergütung, 
die ein fremder Arbeitnehmer auf einem gleichartigen Arbeitsplatz unter Berücksichtigung 
der Leistungen und Kenntnisse sowie des Arbeitseinsatzes und Umfangs der Tätigkeit des Ar-
beitnehmer-Ehegatten erhalten würde. Ist ein betriebsinterner Vergleich nicht möglich, wer-
den die Verhältnisse vergleichbarer Unternehmen zum Vergleich herangezogen.

Gesellschafter-Geschäftsführer3. 

Lohnsteuerliche Beurteilunga) 

Grundsätzlich können Gesellschafter-Geschäftsführer sowohl selbstständig als auch nichtselbst-
ständig für die GmbH tätig sein. Dies gilt steuerrechtlich unabhängig vom Umfang der Beteili-
gung. Arbeitsrechtlich gilt allerdings ein beherrschender Gesellschafter nicht als Arbeitnehmer.
Der Lohnsteuer unterliegen nur die Einnahmen, die der Gesellschafter-Geschäftsführer in seiner 
Eigenschaft als Arbeitnehmer von der GmbH erhält. Einnahmen, die ihm in seiner Eigenschaft 
als Gesellschafter zufließen, werden als Einkünfte aus Kapitalvermögen besteuert. Bei der GmbH 
sind die Gewinnausschüttungen nicht als steuermindernde Betriebsausgabe, sondern als Ge-
winnverwendung zu beurteilen.
Ob der Gesellschafter-Geschäftsführer als Arbeitnehmer für die GmbH tätig wird, richtet sich 
nach den allgemeinen Abgrenzungskriterien. Insbesondere ist auf die tatsächliche Durchführung 
des Vertrages zu achten. Gehaltsvereinbarungen und ihre Änderungen unterliegen den gleichen 
Anforderungen wie Verträge mit fremden Dritten.
Die Bezüge des Gesellschafter-Geschäftsführers werden nur insoweit als Betriebsausgabe bei 
der GmbH und als Arbeitslohn beim Gesellschafter-Geschäftsführer behandelt, als sie angemes-
sen sind. Die Angemessenheit ist gegeben, wenn die GmbH auch einem fremden Dritten un-
ter sonst gleichen Umständen entsprechende Bezüge gewähren würde. Erhält der Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer höhere Bezüge, wird der Mehrbetrag als verdeckte Gewinnausschüttung im 
Rahmen des § 20 EStG erfasst. So gelten Überstundenvergütungen bei Gesellschafter-Geschäfts-
führern grundsätzlich als nicht angemessen und führen entsprechend zur Annahme von Gewinn-
ausschüttung.
Bei beherrschenden Gesellschaftern wird unterstellt, dass eine Leistung der Gesellschaft an Ge-
sellschafter-Geschäftsführer durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist, wenn nicht im Vor-
aus eindeutig vereinbart worden ist, 

dass der Gesellschafter-Geschäftsführer als Arbeitnehmer tätig sein soll und ■

welche Vergütung er dafür erhalten soll. ■
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§ 1 Die Grundbegriff e des Lohnsteuerrechts

Rückwirkende Vereinbarungen zwischen der Gesellschaft und dem beherrschenden Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer werden grundsätzlich nicht anerkannt. Ein Verstoß gegen das Rückwirkungs-
verbot hat zur Folge, dass die gesamte Vergütung – auch wenn sie angemessen ist – als verdeckte 
Gewinnausschüttung zu behandeln ist.
Auch hinsichtlich der privaten Kfz-Nutzung muss im Anstellungsvertrag vereinbart sein, ob und 
in welchem Umfang dem Gesellschafter-Geschäftsführer ein firmeneigenes Fahrzeug zur Verfü-
gung gestellt wird. Auch die Fahrzeugklasse sollte zur Vermeidung von verdeckter Gewinnaus-
schüttung im Voraus vereinbart werden.
Ein Gesellschafter ist beherrschend, wenn er Entscheidungen im Kreis der Gesellschafter erzwin-
gen kann. Dies ist dann der Fall, wenn mindestens 50 Prozent der Stimmrechte hält oder wenn be-
sondere Umstände hinzutreten, die eine Beherrschung der Gesellschaft ermöglichen. Dies kann 
z. B. dann der Fall sein, wenn mehrere Minderheitsgesellschafter gleichgelagerte Interessen verfol-
gen und mit der Summe ihrer Stimmrechte, ihren Willen durchsetzen können.

Sozialversicherungsrechtliche Beurteilungb) 

Bei einem beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer liegt arbeitsrechtlich kein Arbeitsver-
hältnis vor, sodass der Arbeitgeber zur Zahlung von Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung 
gesetzlich nicht verpflichtet ist. Ob ein Arbeitsverhältnis anzunehmen ist, entscheidet allein die 
zuständige Einzugsstelle der Sozialversicherung.
Sozialversicherungsrechtlich liegt kein Arbeitsverhältnis vor, wenn der Gesellschafter-Geschäfts-
führer einen maßgeblichen Einfluss auf die Geschicke der GmbH ausüben kann. Dies ist dann 
der Fall, wenn

der Anteil am Stammkapital mindestens 50 Prozent beträgt oder ■

bei einer Beteiligung unter 50 Prozent auf Grund des Gesellschaftsvertrages eine qualifizierte  ■

Mehrheit erforderlich ist und dieser Anteil eine Sperrminorität darstellt, mit der ein Beschluss 
verhindert werden kann oder
der Gesellschafter-Geschäftsführer hinsichtlich Zeit, Dauer, Umfang und Ort seiner Tätigkeit  ■

im Wesentlichen weisungsfrei ist und seine Tätigkeit – wirtschaftlich betrachtet – nicht für 
eine fremdes, sondern für ein eigenes Unternehmen ausübt.

Das BSG entschied mit Urteil vom 24.11.2005 – B 12 RA 1/04 R, dass ein selbstständig tätiger 
Gesellschafter-Geschäftsführer zu den „arbeitnehmerähnlichen Selbstständigen“ i. S. d. § 2 Satz 
1 Nr. 9 SGB VI zählt, da er nur für einen Auftraggeber tätig sei und keine eigenen versicherungs-
pflichtigen Arbeitnehmer beschäftige.
Nachdem dieses Urteil zunächst als Einzelfallentscheidung und damit als nicht allgemein bindend 
erkannt wurde hat § 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI durch das HBeglG eine Ergänzung erhalten. Nun gel-
ten bei Gesellschafter-Geschäftsführern die Auftraggeber der GmbH als Auftraggeber i. S. d. § 2 
Satz 1 Nr. 9 SGB VI. Ebenfalls gelten die Arbeitnehmer der GmbH als Arbeitnehmer i. S. d. Vor-
schrift. 
Damit ist klar gestellt, dass für selbstständige Gesellschafter-Geschäftsführer keine allgemeine 
Versicherungspflicht besteht.
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B. Arbeitslohn

B. Arbeitslohn

Begriff I. 

Allgemeines1. 

Das Einkommensteuerrecht definiert die Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit in § 19 EStG. 
Die im Rahmen dieser Einkunftsart zufließenden Einnahmen werden allgemein als Arbeitslohn 
bezeichnet (§ 2 LStDV). Die Einkommensteuer auf diese Einkünfte wird i. d. R. durch den Abzug 
vom Lohn unmittelbar an der Quelle erhoben. Zur Einbehaltung und Abführung der Lohnsteuer 
ist der Arbeitgeber verpflichtet (§§ 38 ff. EStG). Als Arbeitslohn qualifizierte Einnahmen unter-
liegen grundsätzlich der Einkommensteuerpflicht. Entsprechend kann der Arbeitgeber nur dann 
vom Lohnsteuerabzug absehen, wenn eine gesetzliche Steuerbefreiung greift.
Zu den Einnahmen aus nichtselbstständiger Arbeit zählen alle geldwerten Vorteile, die dem Ar-
beitnehmer im Rahmen des einzelnen Beschäftigungsverhältnisses zufließen. Unerheblich ist, ob 
es sich um Barlohn oder um Sachbezüge handelt (§ 8 EStG), ob der Arbeitslohn fortlaufend oder 
als Einmalbezug gezahlt wird und ob es sich um ein gegenwärtiges oder ein früheres Beschäfti-
gungsverhältnis handelt. 
Der Arbeitnehmer erhält den Arbeitslohn für seine Arbeitsleistung. Damit hat der Arbeitslohn 
Entlohnungscharakter für das Zurverfügungstellen der persönlichen Arbeitskraft des Arbeitneh-
mers. Die Zuwendungen des Arbeitgebers, die nicht Entlohnung für die konkrete Dienstleistung 
des Arbeitnehmers sind, können dennoch Arbeitslohn sein, wenn sie aufgrund der gesamten Tä-
tigkeit geleistet werden. Dies gilt z. B. für Jahressonderzahlungen, Jubiläumsgelder, Heiratsbei-
hilfen. Grundlage für die Qualifizierung der Zuwendungen als Arbeitslohn ist die Veranlassung 
durch das individuelle Dienstverhältnis. 
Auch Zahlungen ohne Rechtsgrund ist Arbeitslohn. Zahlt der Arbeitnehmer diese Beträge spä-
ter an den Arbeitgeber zurück, wirkt sich die Rückzahlung im Rückzahlungsmonat entsprechend 
steuermindernd aus.4 
Hat der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber zivilrechtliche Schadenersatzansprüche, führt 
der vom Arbeitgeber geleistete Schadenersatz nicht zum Lohnzufluss. Die Zahlungen des Arbeit-
gebers sind als Entlohnung für die vom Arbeitnehmer erbrachte Arbeitsleistung zu beurteilen. 

Beispiel: >

Aus betrieblichen Gründen versagt der Arbeitgeber dem Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer den Antritt des seit langem 
genehmigten und gebuchten Jahresurlaubs. Die anfallenden Stornogebühren werden dem Arbeitnehmer vom Arbeitge-
ber erstattet.

Wegen der nachträglichen Versagung des bereits genehmigten Urlaubs ist der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer gegenüber 
zum Schadenersatz verpfl ichtet. Mit der Übernahme der Stornogebühren leistet der Arbeitgeber Schadenersatz. Es liegt 
insoweit kein Arbeitslohn vor.

4 BFH v. 04.05.2006; VI R 19/03.
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